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Neues helvetisches Tagblatt.
(Fortsetzung des schweitzerischeu Republikaners)

Herausgegeben von Escher und Ufteri, Mitgl. der gesetzgev. Räthe.

Band l. N. xi.i. Bern, 14. Aug. 1799.-(2/. Thermíd.

Gesezgebnn g.
Grosser Rath, 7- Aug.

(Fortsetzung.)
Billcter slimntt auch Lzubern bei, und wünscht

Einladung an das Direktorium, run sich bei den
frank. Behörden gegen diese Art von Bedrückungen
zu verwenden.

Suter sagt: ich bin derjenige gewesen, web
cher lezthin so viei Ungemach im Kanton Aargäu,
als nothwendige, traurige Uebel und Folgen des
Krieges aniah; ich bin derjenige gewesen, welcher
nie zugeben wollte, daß man eine Nation desiwe-
gen barbarisch nenne, weil einzeine Menschen dar-
unter Barbaren sind; ich bin derjenige gewesen,
welcher nicht zugeben wollte, daß man so unbe-
stimmt auf eine ganze Armee schimvfte während
dem man besi.mmte Thatsachen anführen, und gc-
nan dugemgen bezeichnen sollte, welche sich schlecht
betragen damit sie können gehörig bestraft werden ;
ich biil derjenige geweien, welcher vor einem ftahr
nicht nur einen Distrikt, sondern die Rechtendes
ganzen helvetitzhm Volks gegen die Tyrannen des
Napinats m öochnz nahm, wahrend dem sich da-
mals kem Repräsentant aus dein Distrikt ^rua»

n.
schützen, und seine Leiden

ma., nî chber um dieses zu können, muß

aenau
hwe-'n sprechen, sondern

ick dem ^ îachen angeben. Daher danke

weio >!.î ì ivenn er solche anzugeben

--«-.»n-'... âSuwm bei, und glaubt, diesesum so eher thun zu dürfen, da er vor einem Fahrrecht laut gegen Rapinat und seine Esnsorten wrack,und schrieb, und immer seiner Ueberzeugung g-maß

sprechen wird, und wenn er auch Galgen und Rad
vor sich und hinter sich sieht. Auch ich weiß ans
Erfahrung, daß alles dieses unvermeidliche Folgen
des Krieg-s sind, denn ich habe 7 Feldzüge ge-
macht; in 5 derselben waren wir bei Verbündeten,
und nahmen doch zuerst, was uns am nächsten war,
und in 2 Feldzügen in Frankreich selbst thaten wir das

.gleiche im eignen Land; dieß geschah immer, geschieht
und wird immer geschehen, so lange Menschen Men-
scheu bleiben; aber freilich soll man nicht nur schrei-
e» und klagen, man muß nennen und bestimmen,
sonst hilft alles nichts; ohne dieses wurden «nch
andere aus andern Distrikten, die wirklich gänzlich
verheert wurden, klagen. Da wir also leider nichts
anders thun können als klagen und Vorstellungen
machen, so stimme ich bei, daß man dieses erneu-
ere, und also die Anzeigen dem Direktorium durch
unser Mitglied Herzog mittheilen lasse.

Herzog v. Eff. : Ich erwartete, daß meine
Anzeigen so aufgenommen werden, aber doch fühlte
ich mich gedrungen, dieselben vorzulegen, weil der
Distrikt Brugg auf diese Art zulezt gänzlich zu
Grunde gerichtet wird; aber eben weil ich diese
Antwort erwartete, habe ich auch auf nichts be-
stimmtes angetragen, sondern werde die Anzeigen
dem Direktorium selbst machen.

Schlumps: Die Anzeigen gewinnen an Mich-
tigkeit durch die Stelle von der sie herkommen da
wir nun gegen keine solcher Klagen gleichgültig
seyn sollen, sondern soviel möglick zu helfen su-
eben müßen, so stimme ich fur Mittheilung der
Anzeige an das Direktorium, und Einladung um
Hülfe.

Die Anzeigen Herzogs werden dem Direktorium
mitgetheilt, mit der Einladung, für Schonung des
Volks kräftigst sich zu verwenden.

Guter: Man hat die Versammlung verläum-
det, indem man sagte, sie wäre gleichgültig gegen
so billige Klagen : Nein, wer wollte so barbarisch
ftyu? Aber bestimmte Thatsachen und Verweisung
an die ächte Behörde foderte man.

Herzog v. Ess.: Niemand hat die Ve>samm-
lung der Gleichgültigkeit beschuldigt; Guter klage
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also nicht über mißverstandene Meynungen. Man
erkennt, nicht weiter eintreten zu wollen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft:

Das Vollziehungs - Direktorium der einen und
«ntheilbaren helvetischen Republik, an die
gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Die Tranksteuer ist eine von denjenigen Auflagen',

deren Erhebung am meisten Schwierigkeiten gehabt
hat, und unter andern diese, daß die Agenten vor-
geben, sie kennen nicht alle diejenigen, die in Kraft
der Erwerbsfreiheit angefangen haben, Wein und
Getränk zu verkaufen.

Das Vollz. Dir. durch dringende Rükstchten
und besonders durch den Wunsch geleitet, diesem
Mißbrauche vorzubeugen, schlug zu wiederholten
malen die Einführung von Patenten vor, und ließ
an Sie, BB. Gesczgebcr, die Einladung ergehen,
sie sollten die Quota des Betrages bestimmen, den

für die Ueberlassung solcher Patenten die Detail,
Verkäufer der Getränke zu bezahlen haben.

Ohne Zweifel beschäftigt sich gerade gegenwär,
lig Ihre Obsorge mit der Entwicklung dieses Vor,
schlàges ; da aber das Uebel, auf das Sie hier das
Direktorium aufmerksam macht, sehr bedeutend und
die Folgen davon mit jedem Tage fühlbarer wer,
den, so wirb es nöthig seyn, es in seinem Fort,
schritte aufzuhalten.

Zu diesem Ende hin ladet Sie das Vollziehungs,
Direktorium ei», daß Sie, wo lininer möglich, schon
in der heutigen Versammlung den Grundsatz der
Einführung von Patenten für jeden Gelränkverkäu,
fer durch einen Beschluß annehmen, und erkennen
alle diejenigen Kleinhändler, die sich von jezt an,
bis zum 24. des laufenden Monats nicht bei der
Verwaltungskammer ihres Kantons mit solchen
Patenten versehen, würden ohne anders das Recht
zu weiterm Verkaufe von nun an verloren haben;
vorbehalten, daß in der Folge die Quota der Steuer
bestimmt werde, die für diese Art Patenten, so wie
für jede andere bezahlt werden soll.

Zugleich ladet Sie das Direktorium ein, daß
Sie ungesäumt sich mit der allgemeinen Bearbci,
tung dieses Gegenstandes beschäftigen.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

Lah arpe.
Im Namen des Direkt, der Gen. Sekr.

Mousson.

Bourgeois: Schon z mal hat die Commis,
sion über die Weinschenken, Gutachten vorgelegt,
welche beschlossen wurden; allein der Senat verwarf
sie alle; ich fodre Verweisung dieser Bochschaft an
die Commission, in der Hoffnung, daß sie nun viel,
leicht gluklicher seyn werde.

Escher stimmt auch für Verweisung an die

Gewerbs Polizei,Commission, bittet aber, daß dann
die Commission bestimmt, und ausschließend bei

den Patenten bleibe, und nicht wieder wie bisher

Grundsätze aufstelle, die zu schwierigen Berachim,

gen Anlaß geben, und bisher immer vom Senat

verworfen wurden. Dieser lezte Antrag wird M
genommen.

Das Direktorium fodert in einer Botschaft
schleunige Entscheidung über die Amnestie gegen die

Ausreißer. H über fodert Verweisung an die

Commission, um übermorgens ein Gutachten vor,

zulegen. A n d e r w e rth wünscht, daß das Direk,

wriam eingeladen werde, über die Verhältnisse der

Hilfstruvpen gegen die helvetische Geftjgebunz
Auskunft mitzutheilen.

Escher fodert, daß die Commission Morgens

rapportiere, und bemerkt, daß jede ConnnW»
Pflicht hat, über ihre Gutachten der Versammlung
gehörige Auskunft zu geben: weil diese Commission

dieses heute nicht thun konnte, ward ihr das
achten znrükgegeben, sie verschaffe sich also dme

Erläuterungen bis Morgens durch sich selbst. Litt
scr lezte Antrag wird angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Bothschast:

Das VoLziehuilgsdàktonmil der einen und M'

theilbaren helvetischen Republik an die

gesetzgebenden Räthe.

Büxger Gesezgeber!
Oeftcrs geschah es, daß bei Cimlprottssm,

nachdem der obere Gerichtshof den Spruch u

Cantonsgerichtes cassirt, nnd zufolge des §, A
Organisaiion des obern Gerichtshofes vor ^
pleanten jenes Gerichtes gewiesen hatte, vo»pzcuillr!» gewieselt " «.;à
leztern dieselbe Sentenz ausgefallt, und die Mw
Unförmlichkeiten begangen worden, um dttentw

man sie cassirt halte, der gleiche Handel m»M ^
vor einen dritten Richter gezogen werden.
auch dieser einen fehlerhasten Spruch fache, ft n

auch er an die Suppleanten zurükgewieftn >v

Ein solcher Rechtsgang könnte sich bis ins l ^liehe hinausziehen, «nd auf solche Weise wur^
Cassationsgericht, welches doch Kraft der A î

^Lananonvgorlcur, weicyes oocy oer«,- ^tion eine gleichförmige Rechtspflege sichern im ^
Rechtsgang nur verwirren, und die Prozftft v

verwirren,
Unendliche verlangern.
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Indem Ihnen, Bürger Gese-geber, das Direk-
torium diese Schwierigkeiten vorlegt, ladet es Sie
ein, dieselben in Ihrer Weisheit zu erwägen, und
darüber in Berathschlagung zu treten.

Republikanischer Gruß!

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
L a h a r p e.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Cekr.

Mousson.
Zimmermann kennt selbst solche Fälle und

fodert Verweisung an die Commission über die Or-
ganisation der obersten Gewalten. Dieser Antrag
werd angenommen.

Das Direktorium übersendet folgende Botschaft:
Das Vollziehmigsdirektonum der helvetischen

einen und uittheilbaren Republik, an die
gesezgebendcn Rathe.

Bürger Repräsentanten!
Ludwig Hartmann hat dem vollste-

Zuschrift überreicht, über
^ ' '^'î, Regierungscommissär

bersten Gerichtshof ausge-
s° w - ^ - "L b«« An-uchen, dieselbe,

Republikanischer Gruß:

c «- z°,,sS„"g U àschè.

über die Wiedcrbesehungder Pfarreyen, von P. A. Stapfer.
(Fortsetzung.)

«lle?"àî?rà"^lorm ist repräsentativ, d. h.

lichen und èrwà.,^Bild un a II,1.1 ^ ^ b"" Volkes, alle zur
derlichen Anstalten und

Gesetzes erfor-

das' Zok?

Es est Mar allgemein als ein Axiom angenom-
men, baß m einer auf Freiheit gegründeten Ver-
fassung alles was das Volk selbst zu verwalten
im Stande zey, von demselben verwaltet werden
sà Allein es ist ein durchaus falscher Satz,
dak,t'?s Volk desto freier sey, je mehr es sich
ftlbst «n se.ne Angelegenheiten mischt. Es ist ein
Prinzip der Barbarei, welches aussagt, daß das
Volk alles, was es selbst thun könne, ach selbst
thun, und nur diejenigen Vollmachten übertragen
svll die es nicht selbst ausüben kann. Nach die-
ser Maxime fallen wir in die verwirrendste Ochlo-
lratie und in die saubere Wirthschaft der Lands-
gemeinden zurück. Im Gegentheil, je mehr und
je vielseitiger das Volk in allen Verrichtungen,
die fur dasselbe vorgenommen werden sollen, von
andern vertreten wird, desto besser wird sein Inte-
rcsse besorgt desto freier ist es, mit andern
Worten, desto ungestörter kann jeder Bürger sei-
nen Privatgeschäften nachgehen, desto ungèhindcr-
ter und ungctheiltcr seine individuelle Zwecke ver-
folgen, desto sicherer werden die Zwecke des Bür,
geroereins erreicht. Ein Beispiel wird diese einzig
wahre Theorie des Stellvertrelungssystems er-
lautern.

Wenn ich mich mit meinem abwesenden Freun-
de schriftlich unterhalten will, so sind viele Zürn-
siungen vor der Abfassung und viele Anstalten nach
der Beendigung des Schreibens nöthig, die ich
selbst oder ein anderer für mich treffen kann. Es
muß Feder, Dinre, Papier bei der Hand seyn;
der Brief muß gefaltet, zugesiegelt, in das Post-
Bureau geliefert, und nach dem Orte seiner Be-
stimmung gebracht werden. Nach den Vorstellun-
gen der Vertheidiger des reinen Demokratismns,
die das Volk so gerne sclbstwahlcnd, handelnd
und verwaltend erblicken, ware ich freier, wenn
>ch.selbst die Schreibmaterialien Herbeischafte, den
Brief selbst auf die Post trüge; ja es wäre der
Gipfel der Freiheit, wenn ich die Dinte selbst
verfertigte, die Feder mir selbst schnitte, das Pa-
p>cr eigenhändig fabrizirre, und wohl s lbst den
Brief als Bote nach dem Orte hintrüge, wo mein
Freund wohnt. Ich hingegen finde, es sey uner-
traglicher Zeitverlust und abscheuliche Sklaverei,
das alles selbst zu thun, und ich glaube, meine
Freiheit nehme in dem Grade zu, indem andere sich
m meine Arbeit theilen; sie nehme mit andern
Ausdrücken, in dem Verhältniß zu, in welchem die
Mannigfaltigkeit (nicht die Zahl) meiner Repra-
sentanren zunimmt, unter der Voraussetzung je-
doch, daß ich meine Auwalde selbst wählen könne,

I auch wirklich die tauglichsten wache.
I Wenn ich z. B. meinen Brief nicht selbst zusa.n-
» menlegen und versiegeln, die Adresse nicht selbst
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